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416 Departement der Finanzen .

Oberzollinſpektor : Wilhelm Wirthle .
Hauptamts⸗Verwalter : Franz Stärk . G. D .
Hauptamts⸗Kontroleur : Joſef Rheinboldt .

2 Reviſionsinſpektoren , 17 Hauptamts⸗Aſſiſtenten , 7 Reviſions⸗
aufſeher , 3 Amtsdiener , 7 Waagmeiſter , 4 Lagerhausaufſeher , 3 Hafen⸗
meiſter und 2 Gehilfen , 1 Bauaufſeher , 2 Schleußenwarte , 39 Hafen⸗
aufſeher , 10 Gewichtsſetzer .

Haupt - Steueramt Heidelberg .

( Umfaßt die Amtsbezirke Heidelberg , Wiesloch , Eppingen , Sinsheim ,
Mosbach , Eberbach , Buchen , Adelsheim , Tauberbiſchofsheim , Wertheim. )
Ober⸗Zollinſpektor : Otto v. Langsdorff . Szsa .
Hauptamts⸗Verwalter : Friedrich Hofmann . C3b .
Hauptamts⸗Kontroleur : Wilhelm Holtzmann .

4 Hauptamts⸗Aſſiſtenten , 3 Steuergehilfen , 1 Dekopiſt , 2 Amts⸗
diener , 1 Lagerhausaufſeher .

Unterſteueramt zu Wertheim mit 1 Zollverwalter , 1 Gehilfen .

2. Sahſteuer - Aemter.
Die Erhebung der Salzabgabe auf den Salinen Dürrheim und

Rappenau iſt den dortigen Salineverwaltungen unter Kontrole der

Oberzollinſpektoren der Haupt Steuerämter , in deren Bezirk die Salinen
gelegen ſind ( für Dürrheim Haupt - Steueramt Singen , für Rappenau
Haupt⸗Steueramt Heidelberg ) übertragen .

Zur Handhabung der ſteuerlichen Aufſicht auf den Salinen ſind
in Dürrheim und in Rappenau je 2 Steueraufſeher beſtellt , die dem
Haupt⸗Steueramte Singen bezhw . Heidelberg unterſtellt ſind .

3. Behörden für die Verwaltung der Tabal . und

Branntweinſteuer .

Wegen der Bezirksbehörden ſiehe die Angaben bei Ziffer 1 ( Haupt⸗
Zollämter ) .

Die Entgegennahme der Tabakſteuer - Anmeldungen und die un—
mittelbare Erhebung der Tabakſteuer erfolgt durch die Orts - Steuer⸗
erheber . Für die Reviſion des mit Tabak bebauten Geländes werden
alljährlich beſondere Reviſionsbeamte mit beſtimmt abgegrenzten Be⸗
zirken ernannt . Die Verwiegung des dachreifen Tabaks wird durch
Steuerbeamte vorgenommen .

Die Kontrolirung und Erhebung der Branntweinſteuerſchuldigkeiten
liegt in der Regel den Orts⸗Steuereinnehmern ob. Zur vorzugsweiſen
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